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§ 5 Bgld. KGG Auskunftspflicht
 Bgld. KGG - Bgld. Kurzparkzonengebührengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.06.2023

Die Abgabenbehörde und jene Behörde, die zur Ahndung einer Verwaltungsübertretung nach § 13 zuständig ist,

können Auskünfte darüber verlangen, wer ein nach dem Kennzeichen bestimmtes mehrspuriges Kraftfahrzeug zuletzt

vor einem bestimmten Zeitpunkt gelenkt und in einer gebührenp2ichtigen Kurzparkzone oder auf einem

gebührenp2ichtigen Parkplatz abgestellt hat. Diese Auskünfte, welche den Namen, das Geburtsdatum und die

Anschrift der betre5enden Person enthalten müssen, hat der Zulassungsbesitzer, wenn dieser geschäftsunfähig oder

beschränkt geschäftsfähig ist, sein gesetzlicher Vertreter, oder jeder, der einem Dritten das Lenken eines mehrspurigen

Kraftfahrzeuges überlässt, zu erteilen. Können diese Personen die Auskunft nicht erteilen, haben sie die Person zu

benennen, die die Auskunft erteilen kann; diese tri5t dann die Auskunftsp2icht. Die Angaben des Auskunftsp2ichtigen

entbinden die Behörde nicht, diese Angaben zu überprüfen, wenn dies nach den Umständen des Falles geboten

scheint. Die Auskunft ist unverzüglich, im Fall einer schriftlichen Au5orderung innerhalb von zwei Wochen nach deren

Zustellung zu erteilen. Wenn eine solche Auskunft ohne entsprechende Aufzeichnungen nicht gegeben werden könnte,

sind Aufzeichnungen zu führen.
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